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	Allgemeine Information

	

	Personalsuche

	

	Förderungen

	


	Referenz



An das Service für Unternehmen Vorarlberg 

Telefon 
05574/691-0

Fax 
05574/691-80160

Mail 
sfu.vorarlberg@ams.at
Lehrstellenmeldung - Anforderungsprofil
	Lehrberufsbezeichnung:      
Anzahl der offenen Stellen:                               Lehrbeginn: ab      
Weiterlehre möglich?  FORMCHECKBOX 
 Ja         FORMCHECKBOX 
 nein




Mindestentgeltangaben/Lehrlingsentschädigung (in EURO, brutto)
Kennzeichnungspflichtig
:  FORMDROPDOWN 

Entgelt/Lehrlingsentschädigung auf Vollzeitbasis:      
Entgeltzeitraum:  FORMDROPDOWN 

	SchulabbrecherInnen erwünscht:      FORMCHECKBOX 
 ja      FORMCHECKBOX 
 nein
Wenn ja von welchem Schultyp:      


	Mindeste erforderliche Schulbildung:

 FORMCHECKBOX 
 Pflichtschule ohne Abschluss
 FORMCHECKBOX 
 Hauptschulabschluss

 FORMCHECKBOX 
 Sonstige Schulausbildung:      

	Sind Ihnen Zeugnisnoten wichtig?  FORMCHECKBOX 
 ja      FORMCHECKBOX 
 nein
Falls ja, Mindestnoten in den Gegenständen:

Mathematik:       Deutsch:       Englisch:     
Sonstige:      


	 Erforderliche persönliche Eigenschaften der BewerberInnen:

	
	Sehr wichtig
	Wichtig
	Nicht wichtig

	  Handwerkliches Geschick
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	  Genauigkeit
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	  Kommunikationsfähigkeit
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	  Selbstbewußtsein
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	  Körperliche Belastbarkeit
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	  Zusätzliche Anforderungen:      


	Arbeitszeiten:

von       bis        Wochenende: Samstag   von       bis       Sonntag    von       bis      
Sachleistungen (z.B. Kost, Quartier usw.):      


	Name der Firma:       
	Tel.Nr:      

	Adresse:      
Postleitzahl, Ort:       
	Fax-Nr.:      
E-Mail:        

	Kontaktperson:      
	Homepage:      


„Das Service für Unternehmen des AMS ist der wichtigste Partner für Betriebe in Personalfragen!“
� Der § 9, Abs. 2 GLBG verlangt, dass in Stellenausschreibungen (dh auch in AMS-Inseraten) das für den ausgeschriebenen Arbeitsplatz geltende Mindestentgelt anzugeben ist. Das Gesetz trat mit 1. März 2011 in Kraft.





Informationen zu "kennzeichnungspflichtig"


"kennzeichnungspflichtig" bedeutet, dass die erforderlichen Angaben zum Mindestentgelt für die Stellenmeldung erforderlich sind.


Kennzeichnungspflichtige Stellen�Das sind Stellen, deren Entgelt auf Basis von Kollektivverträgen, Mindestlohntarifen, gesetzlichen Bestimmungen, Satzungen und Lehrlingsentschädigungen geregelt ist.








Meldung offener Lehrstellen
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